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1 . /  
B e k a n n t m a c h u n g  
d e r  S t a d t  H a a n  

 
 

 Einziehung eines Teils des  “Rathausparkplatzes“ 
 
 
 
Die im Lageplan (Anlage)  gekennzeichnete Teilfläche des Grundstückes Gemarkung Haan, 
Flur 21, aus Flurstück 684  wird eingezogen.  
 
Die Absicht dieser Einziehung ist am 06.03.2009 gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) ortsüblich veröffentlicht worden. 
 
Die Einziehung der betreffenden Fläche wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung wirksam. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann  innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 
Düsseldorf, schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 
 
 
 
Haan, 15.06.2009      S t a d t  H a a n   
               Der Bürgermeister  
         (vom Bovert) 
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2./ 
 
Aufgebot 
 
Sparkassenbuch Nr(n): 4094061662 ausgestellt von der Stadt-Sparkasse Haan 
(Rheinl.), wird/werden gem. § 16 SpkVO NRW vom 15.12.1995, in Kraft getreten am 
31.12.1995, aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, anderenfalls wird das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan     42781 Haan, den 17.06.2009 
Der Vorstand 
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3./ 
Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Haan 
 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 143 „Windhövel“  
hier: Öffentliche Auslegung nach § 3 (2) BauGB 
 
Das Oberverwaltungsgericht Münster hat am 19.03.2009 den Bebauungsplan Nr. 143 
„Windhövel“ wegen eines Fehlers in der Abwägung für unwirksam erklärt (Aktenzeichen  
10 D 55/07.NE). Der Rat der Stadt Haan hat deshalb am 23.06.2009 den Beschluss zur 
Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 143 „Windhövel“ gefasst. In der gleichen Sitzung 
wurde nach § 3 (1) Nr. 2 BauGB beschlossen, von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung abzusehen, da diese bereits auf anderer Grundlage erfolgt sind.  
Der Aufstellungsbeschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Des weiteren hat der Ausschuss den Beschluss gefasst, den Entwurf des Bebauungsplans mit 
der Begründung öffentlich auszulegen. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 143 umfasst die Fläche zwischen dem Neuen Markt, 
einschließlich seiner Platzfläche, der Kaiserstraße, der Schillerstraße und dem Schillerpark. 
Die genaue Festsetzung erfolgt durch die Planzeichnung. 

Die Lage des Plangebiets wird durch den beigefügten Kartenausschnitt verdeutlicht: 

 
Unmaßstäbliche Darstellung auf der Grundlage der Deutschen Grundkarte mit Genehmigung des Vermessungs- und Katasteramtes des 
Kreises Mettmann vom 23.10.1997                  Nr.: L 31 / 97  

Zu der Planung sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar: 
 Schalltechnische Untersuchung (Büro Brilon, Bondzio & Weiser) 
   Ergänzende schalltechnische Untersuchung (Büro Peutz Consult) 
 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (Büro ISR) 

 
Die öffentliche Auslegung erfolgt in der Zeit vom 06.07.2009 bis zum 07.08.2009 im 
Planungsamt der Stadt Haan, Zimmer 108, Verwaltungsgebäude Alleestraße 8, 42781 Haan.  
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Während folgender Stunden kann Einsicht in die Planunterlagen und die nach Einschätzung 
der Stadt Haan wesentlichen, bereits vorliegenden Umwelt bezogenen Stellungnahmen 
genommen werden: 
Montag, Dienstag, Mittwoch von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr,  
Donnerstag  von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,  
Freitag  von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr.  
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden. Des weiteren wird 
darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person nach  
§ 47 Verwaltungsgerichtsordnung, der den Bebauungsplan zum Gegenstand hat, unzulässig 
ist, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Haan, den 24.06.2009 
 
Der Bürgermeister                                                                                                  
In Vertretung                                                                                               
(Matthias Buckesfeld)  
Erster Beigeordneter 
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4./                     Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Haan 
 
Betreff: 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 59b/II „Stadtmitte-West“ im 

vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB  
 

hier:  Inkrafttreten gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch (BauGB), 
 

 
Der Rat der Stadt Haan hat am 23.06.2009 die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 59b/II 
„Stadtmitte-West“ als Satzung beschlossen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Die Lage des Plangebiets wird durch den beigefügten Kartenausschnitt verdeutlicht. 

 
Darstellung auf der Grundlage der Deutschen Grundkarte 1: 5000 mit Genehmigung  
des Vermessungs- und Katasteramtes des Kreises Mettmann vom 23.11.1997, Nr. L 31 / 97 
 
Das Plangebiet befindet sich im Ortszentrum der Stadt Haan. Der räumliche Geltungsbereich 
wird begrenzt durch die Dieker Straße im Norden, den oberen Neuen Markt sowie die 
Friedrichstraße im Osten, die Kaiserstraße im Süden und durch die Straße Neuer Markt im 
Westen. Die genaue Festsetzung des räumlichen Geltungsbereiches erfolgt durch die 
Planzeichnung. 
 
 

 

Amtsblatt der Stadt Haan Nr. 18 / 2009 Seite 7



Hinweise: 
 
1./ Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen kann gegen den Bauleitplan nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

2./ Nach § 215 (2) BauGB wird auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. Unbeachtlich 
werden gemäß § 215 (1) BauGB: 
1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und  

3. nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Stadt Haan unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.  

 
3./ Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) BauGB wird hingewiesen: Wenn 

die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann 
der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 (3) 
Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
Der Bebauungsplan mit seiner Begründung kann gemäß § 10 (3) BauGB im Planungsamt der 
Stadt Haan, Zimmer 107, Alleestraße 8, 42781 Haan, während der Dienststunden von jedem 
eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Haan, den 24.06.2009 
Der Bürgermeister 
Knut vom Bovert 
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5./ 
Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Haan 
 
 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 51 „Friedrichstraße / Mittelstraße“ als Bebauungsplan der 

Innenentwicklung, § 13a BauGB 
hier: Inkrafttreten gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Der Rat der Stadt Haan hat am 23.06.2008 den Bebauungsplan Nr. 51 „Friedrichstraße / 
Mittelstraße“ als Satzung beschlossen.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
 
Das Plangebiet befindet sich im Stadtzentrum von Haan. Der räumliche Geltungsbereich wird 
begrenzt von den Straßen Alter Kirchplatz, Friedrichstraße und Mittelstraße sowie von den 
unbebauten Freiflächen des Stadtbades und nördlich angrenzender Grundstücke. Die genaue 
Festlegung des räumlichen Geltungsbereichs erfolgt durch die Planzeichnung. 
Die Lage des Plangebiets wird durch den beigefügten Kartenausschnitt verdeutlicht. 
 

 
Unmaßstäbliche Darstellung auf der Grundlage der Deutschen Grundkarte mit Genehmigung des Vermessungs- und Katasteramtes des 
Kreises Mettmann vom 23.10.1997                  Nr.: L 31 / 97  
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Hinweise: 
 
1./ Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen kann gegen den Bauleitplan nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

2./ Nach § 215 (2) BauGB wird auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. Unbeachtlich 
werden gemäß § 215 (1) BauGB: 
1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und  

3. nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Stadt Haan unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.  

 
3./ Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) BauGB wird hingewiesen: Wenn 

die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann 
der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 (3) 
Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
Der Bebauungsplan mit seiner Begründung kann gemäß § 10 (3) BauGB im Planungsamt der 
Stadt Haan, Zimmer 107/108, Alleestraße 8, 42781 Haan, während der Dienststunden von 
jedem eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Haan, den 24.06.2009 
Der Bürgermeister 
Knut vom Bovert 
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6./ 
Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Haan 
Betreff: 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 50a „Bismarckstraße / Moltkestraße“ im 

vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
hier: Inkrafttreten gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Der Rat der Stadt Haan hat am 23.06.2009 die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 50a 
„Bismarckstraße / Moltkestraße“ als Satzung beschlossen.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Das Plangebiet befindet sich südlich des Ortszentrums der Stadt Haan. Der räumliche 
Geltungsbereich wird begrenzt durch die Flächen zwischen der Bismarckstraße, der 
Königstraße und der Moltkestraße bis zur östlichen Grenze der Flurstücke 82 und 91, Flur 22, 
Gemarkung Haan. Die genaue Festsetzung des räumlichen Geltungsbereiches erfolgt durch 
die Planzeichnung. 
Die Lage des Plangebiets wird durch den beigefügten Kartenausschnitt verdeutlicht. 
 

 
Unmaßstäbliche Darstellung auf der Grundlage der Deutschen Grundkarte mit Genehmigung des Vermessungs- und Katasteramtes des 
Kreises Mettmann vom 23.10.1997                  Nr.: L 31 / 97  
 
 
 

Hinweise: 
 
1./ Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen kann gegen den Bauleitplan nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Amtsblatt der Stadt Haan Nr. 18 / 2009 Seite 11



2./ Nach § 215 (2) BauGB wird auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. Unbeachtlich 
werden gemäß § 215 (1) BauGB: 
1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und  

3. nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Stadt Haan unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.  

 
3./ Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) BauGB wird hingewiesen: Wenn 

die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann 
der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 (3) 
Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
Der Bebauungsplan mit seiner Begründung kann gemäß § 10 (3) BauGB im Planungsamt der 
Stadt Haan, Zimmer 107/108, Alleestraße 8, 42781 Haan, während der Dienststunden von 
jedem eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Haan, den 24.06.2009 
Der Bürgermeister 
Knut vom Bovert 
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7./ 
Bekanntmachung der Stadt Haan gemäß § 16 (2) BauGB über den Erlass der 
Veränderungssperre Nr. 19 für das Gebiet der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 
„Altes Krankenhaus“ 
  
 

Satzung 
der Stadt Haan über die Veränderungssperre Nr.19 für das Gebiet der 

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 „Altes Krankenhaus“ 
 

Auf Grund der §§ 14 (1) und 16 (1) des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBL. I S.2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom 
21.12.2006  (BGBl. I S. 3316) m. W. v. 01.01.2007 in Verbindung mit §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994, (GV NRW S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert 
durch Art. 1 Ges. vom 09.10.2007 (GV NRW S. 380), hat der Rat der Stadt Haan am 
23.06.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Für das Gebiet der zur Aufstellung beschlossenen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 
„Altes Krankenhaus“ wird eine Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB beschlossen. Die 
genaue Gebietsabgrenzung wird durch die zeichnerische Darstellung, welche Bestandteil der 
Satzung ist, festgelegt. 
 

§ 2 
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre (§ 1) dürfen 
1./ Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht  
     beseitigt werden; 
2./ erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderungen von Grundstücken und 
     baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder  
     anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 
 

§ 3 
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 
Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen 
trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 
 

§ 4 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte 
begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 

§ 5 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Sie tritt mit der Bekanntmachung der beschlossenen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 
„Altes Krankenhaus“, spätestens nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft. Die Verlängerung 
ihrer Geltungsdauer nach § 17 (1), Satz 3 und (2) BauGB bleibt unberührt. 
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Gebietsabgrenzung der Veränderungssperre Nr. 19 für das Gebiet der 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 4 „Altes Krankenhaus“ 

Unmaßstäbliche Darstellung auf der Grundlage der Deutschen Grundkarte mit Genehmigung des Vermessungs- und Katasteramtes des 
Kreises Mettmann vom 23.10.1997                  Nr.: L 31 / 97  

 
Hinweise: 
 

1./ Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die 
Veränderungssperre und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.  

 
2./ Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen kann gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Die Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Haan, den 24.06.2009 
Knut vom Bovert 
Bürgermeister 
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